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Iî6* Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 1940

den bisherigen Vorschriften angegeben. Im Hinblick auf einzelne Schulen
steUen wir folgendes fest : Für die Seetion de culture générale an der Ecole
secondaire et supérieure desjeunes fiUes ist vorgesehen, daß die Inhaberinnen
des Diploms Ä inskünftig zu den Aufhahmeexamen für pädagogische
Studien (écoles enfantines) zugelassen werden soUen. Am CoUège moderne
wurde der nationalen Erziehung und insbesondere dem staatsbürgerlichen
Unterricht eine große Aufmerksamkeit geschenkt. Verschiedene Klassen
des CoUège classique haben mit ihren Kameraden von Bern, St. GaUen usw.
eine Korrespondenz unterhalten und haben ihre Korrespondenten auch
besucht, gewiß ein tatkräftiger Beitrag zur geistigen Landesverteidigung.
Die Direktion des Enseignement secondaire beschäftigt sich in Verbindung
mit der Universität mit einem Projekt über die Berufsbüdung der Lehrer.

Zur Zeit (Spätherbst 1940) ist vom Großen Rat in aUen drei Lesungen
das neue Unterrichtsgesetz verabschiedet worden. In der Hauptsache
handelt es sich um eine nötig gewordene redaktioneUe Neufassung und
eine bessere Anordnung der geltenden Bestimmungen. Auf dieses
Revisionswerk werden wir zurückkommen.1

Berichterstattung abgeschlossen auf 1. Oktober 1940.

Dr. E. L. Bähler.

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
1940

An der ordentlichen Tagung der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

am 10. September 1940 in Chur wurde ein Vorschlag des
Vorstehers des Eidgenössischen Müitärdepartementes über ein eidgenössisches
Obligatorium für den Turnunterricht der Mädchen diskutiert. Es wurde eine
von den Herren Erziehungsdirektoren Dr. J. MüUer, Thurgau, und
Dr. O. Stämpfli, Solothurn, vorgelegte Resolution angenommen, die
folgenden Wortlaut hat:

«Die schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz steUt fest, daß
das Turnen ein Teü der Erziehung ist und nach unserer traditioneUen
EinsteUung der kantonalen Hoheit untersteht.

Sie steUt in gleicherweise fest, daß jetzt die sehr große Mehrheit der
schulpflichtigen Mädchen des Turnens teilhaftig ist, so daß ein
Bundesobligatorium zur Zeit nicht notwendig ist.

1 Nat.-Zeitung vom 7. Oktober 1940.



Gesamtschweizerische Lehrervereinigungen und Konferenzen j-ij
Sie empfiehlt den zuständigen kantonalen und kommunalen Behörden,

ihre Anstrengungen zu steigern, um auch dort, wo dieser Unterricht
nicht genügend ist, die gesamte weibliche Jugend so bald als möglich der
Wohltat dieses Unterrichts teilhaftig werden zu lassen.»

Den an der selben Tagung gehaltenen Vortrag von Herrn Erziehungsdirektor

Dr. K. Hafner, Zürich, über «Die Erziehungsdirektionen als
Kultusministerien » können wir schon in diesem Bande einer weitern Öffentlichkeit
zugänglich machen.

Aus der Traktandenliste sei noch die Genehmigung des Verlagsvertrags
zwischen der Archivkommission und dem Verlag Huber & Co. in Frauenfeld

betreffend das «Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen»
erwähnt.

Gesamtschweizerische Lehrervereinigungen
und Konferenzen

(September 1939 bis Ende September 1940)

Die vorhegende Berichterstattung muß sich auf die gesamtschweizerischen

Tagungen beschränken. Von den an diesen Versammlungen
behandelten Problemen werden nur diejenigen erwähnt, die mit Schule und
Erziehung direkt zu tun haben.

Delegiertenversammlung des schweizerischen Lehrervereins am 8. September

1940 in Ölten.

Entschließung zum Bundesbeschluß über den obligatorischen militärischen
Vorunterricht mit folgendem Wortlaut:

«Die Delegiertenversammlung des schweizerischen Lehrervereins hat am
8. September in Ölten zur Frage der Einführung des obligatorischen
müitärischen Vorunterrichts SteUung genommen. Sie empfiehlt für die
kommende Abstimmung die Annahme des Bundesgesetzes über die Einführung
des obligatorischen müitärischen Vorunterrichts.»

47. Jahresversammlung des Vereins schweizerischer Gymnasiallehrer am 24.
und 23. Februar 1940 in Baden.

In der ersten Hauptversammlung Vortrag von Dr. Fritz Ernst, Zürich,
über «Johannes von MüUers Schweizergeschichte als nationales Vermächtnis.»

Haupttraktandum der zweiten Versammlung: Aussprache zum
Maturitätsreglement unter dem Leitgedanken: «Konzentration in der
Mittelschule.» Ergebnis: Zustimmung zum geltenden Maturitätsreglement.1 -

1 L. Z. 1940, 9 und E. R. 1940, April.
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